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I Einleitung 

Menschen mit geistiger Behinderung werden mit einem konstruierten gesellschaftlichen Er-

scheinungsbild stigmatisiert und ausgegrenzt. Dieses Bild spiegelt sich in der traditionell me-

dizinisch orientierten Bestimmung des Fachbegriffes wider, der so genannten Ăgeistigen Be-

hinderungñ.  

Hierbei ließen die traditionellen Hilfskonzepte, wie das Verwahrungskonzept von psychiatri-

schen Kliniken und Anstalten sowie das förderorientierte Konzept von Sondereinrichtungen, 

das ambivalente Machtverhältnis zwischen den Menschen mit geistiger Behinderung und den 

BetreuerInnen so praktizieren, dass professionelle Fachleute mit diagnostischen Instrumenten 

hauptsächlich die Defizite von Menschen mit geistiger Behinderung ermittelten und die Be-

troffenen als Pflegefälle in diesen Einrichtungen unterbrachten.1  

Das besondere Problem im Kontext der ĂPªdagogisierungñ und ĂErziehungñ ist die Ansicht, 

dass Menschen mit geistiger Behinderung im Erwachsenenalter im Unterschied zu den Ănor-

malenñ Menschen ohne Behinderung eine andauernde Erziehung und Förderung benötigen. 

 

»Besonders verhängnisvoll wirkt sich diese Grundkonstruktion des Erziehungsbegriffs für Men-

schen mit Behinderungen aus. Bei Menschen ohne Behinderung »erlischt« die Notwendigkeit 
von Erziehung irgendwann, weil diesem Personenkreis Selbständigkeit und Mündigkeit quasi 
automatisch mit der Volljährigkeit und dem Erwachsensein zugesprochen werden. Menschen 

mit Behinderungen dagegen bleiben ï so eine immer noch gängige Beschreibung von Behinde-
rung ï ewig Kinder. Eben deswegen darf Ihnen dauerhaft Erziehung und Förderung zugemutet 
werden, denn das hohe Ausmaß an »Defiziten« legitimiert umfassende Förder- und Verbesse-

rungsmaßnahmen von außen.« 
(Helmut 2006, S. 72) 

 

In diesen traditionellen Hilfskonzepten wird von daher folgerichtig vertreten, dass angesichts 

der angenommenen mangelnden Fähigkeit zur Autonomie und Selbstständigkeit Menschen 

mit geistiger Behinderung das Recht zu eigenen Entscheidungen aberkannt und an professio-

nelle BetreuerInnen übertragen werden.2 Aufgrund dessen ist ihre Lebenssituation als Isolie-

rung, Aussonderung und kontrollierte Fremdbestimmung zu charakterisieren. 

In einer Gegenbewegung zu dieser Tradition, die die Leitidee der ĂInklusion3ñ verfolgt, wird 

in den unterschiedlichen Lebensbereichen seit Mit te des 20. Jahrhunderts ein Kampf gegen 

diese inhumane Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung zuerst unter dem 

                                                   
1 Vgl. Osbahr 2003, S. 211f. und vgl. Hähner 2006, S. 26 
2 Vgl. Mattke 20042, S. 305 
3 Vgl. Theunissen 2007, S. 171  

Hier werden die Differenzierung sowie die Auseinandersetzung zwischen Integration und Inklu-

sion nicht thematisiert. Der Begriff bezeichnet hier die Nicht-Aussonderung und die gesell-

schaftliche (unmittelbare) Zugehörigkeit. 
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Stichwort ĂNormalisierungñ und seit Ende des Jahrhunderts unter dem Stichwort ĂEmpower-

ment-Bewegungñ geführt. Dabei stellt das selbstbestimmte Leben ein Hauptziel in der lebens-

langen Entwicklung dieses Personenkreises dar. Es gilt als Grundlage für die soziale Partizi-

pation von Menschen mit geistiger Behinderung. Mittlerweile ist das selbstbestimmte Leben 

zu einem populären Modebegriff sowohl in der fachtheoretischen Literatur als auch in den 

praktischen Ansätzen geworden.  

 

Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungstendenzen wird im Bereich des Wohnens das 

betreute Wohnen als alternative Wohnform eingeführt, die gegenüber dem bisher herrschen-

den Betreuungswesen ein schlüssiges zukunftsorientiertes Lebenskonzept bieten soll. Auf-

grund der historischen Entwicklung ï z. B. des Verlustes der autonomen Entscheidung und 

der erlernten Hilf losigkeit in einer großen Einrichtung ï spielt die Autonomie der Betroffenen 

im Wohnbereich besonders eine große Rolle. Ohne eine reziproke Interaktion zwischen den 

Menschen mit geistiger Behinderung als Betroffenen und ihrer Umwelt sowie dem gesamten 

gesellschaftlichem System ï nicht nur als physische Präsenz, sondern auch als aktive psycho-

soziale Verbundenheit ï wird Inklusion zur rudimentären Mogelpackung. 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist daher zuerst eine Bestandsaufnahme der Wohnsituationen von Men-

schen mit geistiger Behinderung. Durch eine reflexive Auswertung der Ergebnisse soll dann 

zu einer Weiterentwicklung dieser Wohnform beigetragen werden, die sich an den Bedürfnis-

sen von Betroffenen orientiert. Darüber hinaus geht es darum, das Streben von Menschen mit 

geistiger Behinderung nach einem selbstbestimmten Leben zu unterstützen. Zu diesem Zweck 

beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit den folgenden vier Fragestellungen: 

 

1. Wie erleben die Betroffenen ihren Alltag, und welche Probleme bestehen in der 

Wohnsituation?  

2. Welche Auswirkungen hat diese Wohnform auf das alltägliche Leben von Betroffe-

nen? 

3. Welche Beziehung haben die Betroffenen im betreuten Wohnen mit ihrem Lebens-

umfeld und mit ihrem Betreuungssetting? 

4. Welche Chancen und Grenzen hat das selbstbestimmte Leben für die Betroffenen im 

betreuten Wohnen? 
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Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im ersten Hauptteil werden in der theoretischen Grundle-

gung die Schlüsselbegriffe des Themas wie Personenkreis, Wohnsituation und selbstbestimm-

tes Leben analysiert. Im ersten Kapitel wird sich mit dem Begriff Ăgeistige Behinderungñ und 

dem Bild der Menschen mit geistiger Behinderung auseinandergesetzt, um so die Problem-

stellung und die Auswirkungen dieser Vorstellungen auf ihr Leben in der Gesellschaft darzu-

stellen. Im zweiten Kapitel wird versucht, die allgemeine Wohnsituation und insbesondere die 

Umsetzungstendenz des betreuten Wohnens in Hessen mithilfe öffentlicher bzw. amtlicher 

statistischer Angaben zu erfassen. Das dritte Kapitel befasst sich zunächst mit den grundle-

genden Richtlinien des selbstbestimmten Lebens. Anhand dieses theoretischen Grundsatzes 

wird der Gegenstand ï das selbstbestimmte Leben ï für die empirische Forschung operationa-

lisiert, um anschließend angewandt werden zu können. 

Im zweiten Hauptteil wird die empirische Untersuchung der konkreten Lebenssituationen und 

-strukturen im betreuten Wohnen dargelegt, die auf problemzentrierten Interviews mit den 

Betroffenen und ihren BetreuerInnen und auf teilnehmender Beobachtung basiert. Die Ergeb-

nisse werden vorgestellt und analysiert.  

Im vierten Kapitel wird das methodische Verfahren für die empirische Untersuchung, also ihr 

Plan und ihre Durchführungs- sowie Analysemethode, vorgestellt. Im fünften Kapitel wird in 

drei Abschnitten das Alltagsleben der Untersuchten im betreuten Wohnen aufgezeigt. Im ers-

ten Abschnitt ĂDas Wohnenñ werden die Bedeutung des Wohnens aus einer ganzheitlichen 

physischen und psychischen Perspektive sowie die unterschiedlichen Erfahrungen und Le-

bensumstände, sowohl die zufriedenstellenden als auch Probleme sowie Situationen, die Un-

zufriedenheit stiften, vorgestellt und sich damit auseinandergesetzt, um die Hintergründe un-

terschiedlicher Ergebnisse und die Auswirkungen auf das selbstbestimmte Leben der Be-

troffenen aufzudecken. In den weiteren Abschnitten geht es um alltägliche und grundlegende 

Lebenssituationen, die für das autonome Leben wichtig sind, wie Mobilität, Geldverwaltung 

bezüglich des Einkaufens und der Ernährung sowie freizeitliche Aktivitäten. Es wird aufge-

zeigt, wie die Betroffenen im Alltag ohne ständige Betreuung ihr autonomes Leben durchfüh-

ren und wie sie mit ihren Problemen umgehen. Im sechsten Kapitel werden die sozialen Be-

ziehungen der Betroffenen erforscht. In diesem Kapitel werden zuerst deren Bedeutung und 

Formen vorgestellt. Im Anschluss werden die Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf zwei 

unterschiedliche Beziehungsgruppen, Menschen mit und Menschen ohne Behinderung, ge-

trennt voneinander dargelegt, um die Komplexität der sozialen Ressourcen der Betroffenen zu 

betrachten ï Partnerschaft, Mitgliedschaft in Vereinen, Bekannten- sowie Freundkreis oder 

Nachbarschaft spielen hier eine Rolle. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem professio-



22 
 

nellen Hilfesystem, das die Betreuung in die persönliche und die institutionelle Ebene einord-

net. Dabei werden die Rolle des Betreuungssystems und die Merkmale der zufriedenstellen-

den bzw. kritischen Verhältnisse untersucht. 

Die vorliegende empirische Arbeit verwendet den umstrittenen Begriff des ĂBetreuungsset-

tingsñ gezwungenermaÇen verallgemeinernd, um die bessere Beibehaltung der Anonymität 

der Betroffenen durch den Verzicht auf auffällige Begriffsbezeichnung von bestimmten 

Dienstleistungsträgern und die Vermeidung der Irritation beim Lesen durch die unterschiedli-

che Benennung der Begriffe aus dem ĂBetreuungssettingñ der jeweiligen Dienstleistungsträ-

ger zu gewährleisten. Beispielsweise werden die pädagogische bzw. persönliche Betreuung 

als pädagogische BetreuerInnen und die persönliche Assistenz als die Betreuung für die prak-

tische Alltagsbewältigung in dieser Arbeit generalisiert benannt. Grundsätzlich wird in dieser 

Arbeit die Begriffsdeutung in Form einer vereinnahmenden, helferdominanten Praxis nicht 

anerkannt. Darüber hinaus wird auch versucht, der verborgenen Gefahr4 der Verdinglichung, 

der Beherrschung und Entmündigung von Menschen mit geistiger Behinderung zu entgehen. 

 

»Die Vorsilbe »Be« ist besitzergreifend, bevormundend, anmaßend, drückt Ungleichwertigkeit 

und Hierarchie aus, wie die Beispiele verdeutlichen: Bestrafung, Bevormundung, betrügen, be-
herrschen, Begnadigung, Belohnung. Aber immer bestraft der Herr den Untergebenen, be-
herrscht der Mächtige den Schwachen, begnadigt der Herrscher den Untertan, behandelt der 

Therapeut den Patienten, den Klienten, den Behinderten oder den Bewohner. Immer drückt das 
Behandeln ein hierarchisches Verhältnis zwischen handelndem Subjekt und behandeltem Objekt 

aus.« 
 (Niehoff 2006, S. 179 und vgl. Theunissen 2001, S. 265) 

 

Aufgrund dieses Verständnisses von Paternalismus, Fremdbestimmung und Verdinglichung 

verändert sich zurzeit die Begriffsbenutzung ĂBetreuungñ und ĂBetreuerInnenñ. Stattdessen 

werden oft Begriffe wie Begleitung, Assistenz und Unterstützung verwendet.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Vgl. Theunissen 2001, S. 265 
5 Vgl. Theunissen 2007, S. 49 
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I Theoretische Grundlagen 

1 Personenkreis ï Menschen mit geistiger Behinderung 

Dieses erste Kapitel setzt sich mit dem Begriff der Ăgeistigen Behinderungñ und dem Men-

schenbild von so genannten ĂPersonen mit geistiger Behinderungñ auseinander. Des Weiteren 

beschreibt es die Auswirkungen der geistigen Behinderung auf ihr Leben bzw. die Gesell-

schaft, um mit diesen Erläuterungen einen Einstieg in die thematische Problemstellung in die-

ser Arbeit zu gewinnen. 

Der Begriff Ăgeistige Behinderungñ ist ursprünglich zur Vermeidung der negativ besetzten, 

früheren Benennungen wie Idiotie und Schwachsinn bei der Gründung der Vereinigung Le-

benshilfe für das geistig behinderte Kind in Anlehnung an den amerikanischen Begriff mental 

handicap entstanden.6  Trotz dieser Intention wurde er in der Gesellschaft weiterhin als 

Krankheitsbegriff verstanden, der eine irreversible Beeinträchtigung des Menschen nach ei-

nem vorausgegangenen Krankheitsprozess oder nach einer angeborenen Schädigung darstell-

te.7  

 

»Als geistig behindert gilt, wer infolge einer organisch-genetischen oder anderweitigen Schädi-
gung in seiner psychischen Gesamtentwicklung und seiner Lernfähigkeit so sehr beeinträchtigt 

ist, daß er voraussichtlich lebenslanger sozialer und pädagogischer Hilfen bedarf.«  
(Deutscher Bildungsrat 1973, S. 37) 

 

Im weiteren Verlauf der Begriffsentwicklung wurden nicht nur die physischen Schädigungen 

und äußere Merkmale, sondern auch die daraus resultierenden Schwierigkeiten der sozialen 

Anpassungsfähigkeit in die Definition integriert, sodass ein Doppelkriterium entstand, das die 

Intelligenzmessung und die daraus entstehende schwache soziale Kompetenz8 als geistige 

Behinderung feststellte. 

 

»Geistige Behinderung ist ein Attribut, das gegenwärtig verwendet wird, um Menschen zu kenn-
zeichnen, die sich insbesondere wegen der extremen Schwäche ihrer intellektuellen und sozialen 

Handlungsfähigkeit von den üblichen Formen menschlichen Lebensvollzugs deutlich unterschei-
den.« 

(Speck 1980, S. 31) 

 

Das erste Merkmal dieser traditionell repräsentativen Definitionsentwicklung des Begriffes 

war, dass sich die Definition zunächst vorwiegend durch die einseitige, defizitorientierte und 

medizinische Vorstellung auszeichnete, die sich jedoch in der jeweiligen fachlichen Disziplin 

                                                   
6 Vgl. Mühl 1984, zit. n. Wendeler 1993, S. 9 und vgl. Speck 1980, S. 31 
7 Vgl. Mattner 2000, S. 9 
8 Vgl. Wendeler 1993, S. 11 
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und nach den vorherrschenden Perspektiven und Zielorientierungen unterschiedlich erklären 

lässt. Ein zweites Merkmal charakterisierte diese Begriffserklärung: Sie wurde vordergründig 

von einem linearen Gedanken geprägt, der Ausdruck des in der Gesellschaft dominierend 

verhafteten traditionellen Ursache-Wirkungs-Schemas war.9 Es bestand die Annahme, dass 

der Krankheitsprozess und das Schädigungsbild als entscheidende Ursache und als Haupt-

merkmale der Behinderung für die unausweichlichen weiteren Behinderungen fungierten. 

Diese Gedankenlinie wurde nicht nur f¿r die Ăgeistige Behinderungñ, sondern auch f¿r den 

allgemeinen Begriff der ĂBehinderungñ auf der internationalen Ebene der Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO) im Rahmen der ICIDH 1980 ï Impairment, Disability, Handicap10 ï re-

flektiert. 

Die grundlegende Gemeinsamkeit beider Merkmale war, dass sich der Begriff besonders auf 

die beobachtbaren Äußerlichkeiten bei den die Behinderung tragenden Menschen richtete, die 

sich nicht erwartungsgemäß verhalten oder deren Aussehen auffällig ist11 und deren sprachli-

che und soziale Strukturkopplung sich eventuell so Ăandersñ gestaltet, dass sie sich mit den 

Ănormalenñ Menschen nicht gut verstªndigen kºnnen.12 Die phänomenologisch gewonnenen 

Erkenntnisse sowie die klassifizierbaren Erscheinungen werden durch die Beobachtung und 

Wahrnehmung nach dem Maß der gesellschaftlich dominierenden Normen bewertet. Somit 

kommt es bei den natürlichen Eigenschaften von Menschen mit geistiger Behinderung zur 

Feststellung einer Andersartigkeit.13 Eine derartige Bewertung resultiert in dem scheinbar 

abnormen Erscheinungsbild des ĂAndersseinsñ,14 das auch heutzutage bei der Identifizierung 

der geistigen Behinderung nach wie vor eine große Rolle spielt. 

 

»Im Zusammenhang mit der Konstruktion von Behinderung kommt dem Körper eine zentrale 

Rolle zu, denn neben Leistungsfähigkeit haben Körpernormen wie die der Attraktivität und Fit-
ness eine enorme Wirkung bei der gesellschaftlichen Differenzierung in erfolgreiche und in mar-
ginalisierte Menschen. Behinderung wird stets vom Körper her gedacht, auch wenn von geistiger 

                                                   
9 Vgl. Osbahr 2003, S. 90f. 
10 Vgl. Fornefeld 2002, S. 49: 

»Impairment: Beeinträchtigung, Substanzverlust oder Veränderung einer psychischen, physi-
schen oder anatomischen Struktur. 

Disability: Störung bzw. Beeinträchtigung, die partielle oder vollständige Reduktion einer übli-
chen Fähigkeit oder Fertigkeit des Menschen, die aufgrund einer Schädigung entstanden ist. 

Handicap: Behinderung, soziale Benachteiligung eines Individuums, welche sich aus einer Be-

hinderung und /oder Störung ergibt und welche die Wahrnehmung einer (in Bezug auf Alter, 
Geschlecht, soziale und kulturelle Faktoren) als normal angesehenen Rolle einschränkt oder 
unmöglich macht.« 

11 Vgl. Osbahr 2003, S. 91 
12 Vgl. ebd. S. 97 
13 Vgl. Feuser 1996, S. 19 
14 Vgl. Rohrmann 2007, S. 93 
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oder psychischer Behinderung gesprochen wird, denn an körperlichen Äußerungen, Körperfor-
men, Bewegungen oder Lauten wird die Abweichung oder Unvollkommenheit erst identifiziert 
(Lutz et al. 2003).« 

(Hermes 2007, S. 70) 

 

Die Folgen des begrifflichen Inhalts einer Ăgeistigen Behinderungñ, des ĂAndersseinsñ sowie 

der Abweichung von den gesellschaftlichen Normvorstellungen sind die gesellschaftliche 

Kategorisierung15 mit der Prägung von negativen Attributen wie abhängig, unselbstständig 

und eingeschränkt durch die leichtgläubige Annahme begrenzter Kompetenzen von Men-

schen, die eine Behinderung tragen, und die daraus folgende hierarchische negative Bewer-

tung in der Gesellschaft als minderwertige Personen sowie eine dementsprechende Behand-

lung, wie beispielsweise die Verweigerung der Gleichberechtigung.16 Darüber hinaus werden 

die Betroffenen als Mangelwesen und als ĂNicht-Könnerñ17 eingeordnet. 

Hieraus ergibt sich das Problem, dass die phänomenologisch-klassifikatorische Bezeichnung 

Ăgeistige Behinderungñ als die Individualität und Subjekthaftigkeit des Menschen abstrahiert 

wird.18 

Grundsätzlich beruhen diese negativen Auswirkungen auf Menschen mit geistiger Behinde-

rung auf individuell und gesellschaftlich geprägten, beschränkt verformten Denkkonstruktio-

nen in einem bestimmten Wahrnehmungssystem19 ï dem Denkzwang. 

 

è[é] wird ein Denkzwang, der bestimmt, was nicht anders gedacht werden kann, was vernach-
lässigt oder nicht wahrgenommen wird, und wo umgekehrt mit doppelter Schärfe zu suchen ist: 

die Bereitschaft für gerichtetes Wahrnehmen verdichtet und gestaltet sich.« 
(Fleck 1980, S. 163) 

 

Angesichts dieser Aussage ist ein Denkzwang in der traditionellen sonderpädagogischen De-

finition zu finden, der den Begriff der geistigen Behinderung defizitorientiert zu erklären ver-

suchte.20 Demgegenüber steht der konstruierte Erklärungsversuch von BeobachterInnen, ohne 

dass sie von zwanghaften Denkkonstruktionen beeinflusst werden. Demnach kann dies die 

Kontingenz anderer Erklärungsversuche darstellen. 

                                                   
15 Vgl. Goffman 1975, S. 9f: 

»Die Gesellschaft schafft die Mittel zur Kategorisierung von Personen und den kompletten Satz 
von Attributen, die man für die Mitglieder jeder dieser Kategorien als gewöhnlich und natürlich 

empfindet. Die sozialen Einrichtungen etablieren die Personenkategorien, die man dort vermut-
lich antreffen wird.« 

16 Vgl. Hermes 2007, S. 69 und vgl. Speck 2001, S. 17 
17 Osbahr 2003, S. 120 und vgl. Theunissen/Plaute 2002, S. 23 
18 Vgl. Feuser 1996, S. 18 
19 Vgl. Kaltenborn 2007, S. 50 
20 Vgl. Osbahr 2003, S. 92 
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»Der Begriff <Behinderung> beschreibt so kein beobachtbares Phänomen, sondern er liefert eine 
bestimmte Erklärung für beobachtete Verhaltensweisen. Andere Beschreibungen oder Bezeich-
nungen derselben Verhaltensweisen wären hier genauso möglich gewesen.« 

(Osbahr 2003, S. 92) 

 

»Definition wie <geistige Behinderung> können demzufolge für die Sonderpädagogik brauchba-

re Erkenntnishilfen sein für die Beschreibung und lösungsorientierte Bearbeitung komplexer 
Fragestellungen im Beobachtungsbereich <Menschen mit geistiger Behinderung in ihrer Le-
benswirklichkeit>. Seien wir uns bewusst, dass jede Definition Folge beobachterabhängiger Un-

terscheidungen-und-Bezeichnungen ist, dass damit auch jede sonderpädagogische Definition 
kontingent ist, sich in sozialen Prozessen bewähren muss und sich verändern wird, weil wieder 
neue Beobachtungen ins Blickfeld kommen und anschlussfähig werden.« 

(Osbahr 2003, S. 119f.) 

 

Auf diese Weise lassen sich kontingente Definitionen anhand der folgenden Beispiele aufzei-

gen. Zuerst soll nach JANTZEN die Behinderung »nicht als naturwüchsig entstandenes Phäno-

men« (Jantzen 1974, S. 21f.) betrachtet werden. »Sie wird sichtbar und damit als Behinderung 

erst existent, wenn Merkmale und Merkmalskomplexe eines Individuums aufgrund sozialer 

Interaktion und Kommunikation in Bezug gesetzt werden zu jeweiligen gesellschaftlichen 

Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten. Indem festgestellt wird, dass 

ein Individuum aufgrund seiner Merkmalsausprägung diesen Vorstellungen nicht entspricht, 

wird Behinderung offensichtlich, sie existiert als sozialer Gegenstand erst von diesem Augen-

blick an.« (ebd. S. 21f.). Nach diesem Verständnis ist die Behinderung als ein gesellschaftli-

ches Produkt einer Beobachtung-und-Unterscheidung für die Erklärung zu verstehen,21 die 

durch die Isolation von der Gesellschaft entsteht.22  

Diese Offenheit bei der Begriffsdefinition eröffnete auch beim neuen Behinderungserklä-

rungsmodell der WHO (ICF 2001) auf internationaler Ebene eine multidimensionale Perspek-

tive zur Überwindung von negativen und eingeschränkten Definitionen.  

 

»Der international Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) der WHO aus dem 

Jahr 2001 liegt ebenfalls das bio-psycho-soziale Paradigma zu Grunde [é] 
- Teil 1: Funktionsfähigkeit und Behinderung 

 a)  Körperfunktionen und -strukturen und 

b)  Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] 
- Teil 2: Kontextfaktoren 

c)  Umweltfaktoren und 
d)  Personbezogene Faktoren.« 

(Kaltenborn 2007, S. 54) 

 

                                                   
21 Vgl. Osbahr 2003, S. 90f. 
22 Vgl. Jantzen 1976, S. 23f. und 2005, S. 8 
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Nach WHO (ICF 2001) wurde der Begriff ĂBehinderungñ einschlieÇlich Ăgeistige Behinde-

rungñ auf zwei Ebenen definiert.  

Als erster Teil sind Körperfunktionen und -strukturen, die physiologischen Funktionen von 

Körpersystemen einschließlich der psychologischen Funktionen und die anatomischen Teile 

des Körpers, wie Organe und Gliedmaßen aufführen, zu verstehen.23 Zudem beschreibt die 

Aktivitäts- und Partizipationsperspektive einen persönlichen und gesellschaftlichen Spiel-

raum, inwieweit die die Behinderung tragenden Menschen ein aktives, unabhängiges und 

selbstbestimmtes Leben führen können.24 Als zweiter Teil weisen Umweltfaktoren auf die 

materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt wie die Wohnformen und sozialen 

Netzwerke usw. hin.25 Schließlich werden personenbezogene Faktoren, individuelle sowie 

spezielle Lebenssituationen wie das Geschlecht, Alter, der Lebensstil und der soziale Hinter-

grund usw. genannt. 26 Die Definition weist darauf hin, dass sie in der Interaktion zwischen 

dem individuellen Subjekt und seiner Umwelt besteht und aus diesem Grund die Verantwor-

tung für das ĂBehindert-Seinñ in den gesamten Kontextprozessen liegt. 

Neben diesen entwicklungsorientierten Definitionserklärungen werden die Menschen mit 

geistiger Behinderung nicht mehr als Ăunfªhige Personenñ f¿r die Entwicklung betrachtet. 

Nach FEUSER werden sie bereits als anpassungsfähige Person eingeordnet, die in ihrer Um-

welt ï unter den sie beeinträchtigenden Bedingungen ï eine eigene Existenz erhalten können.  

 

»In Fortsetzung der anskizzierten Gedankengänge könnten wir (übergehen wir viele dazu not-
wendige Zwischenschritte und Ausführungen) schließlich aussagen, daß was uns als Krankheit 

körperlicher und/oder psychischer Art bzw. als Behinderung erscheint, Ausdruck systemintegra-
tiver Balancierungen von Ausgangs- und Randbedingungen eines sich fern vom Gleichgewicht 
organisierenden und strukturierenden lebendigen Systems sind. [é] Was wir als ĂBehinderungñ 

fassen und an einem Menschen gering achten oder gar abqualifizieren, in der Regel aber als de-
fizitär betrachten, ist Ausdruck einer Kompetenz; Ausdruck der Kompetenz, (autokompensato-
risch und autoregulativ) lebensbeeinträchtigende (bio-psycho-soziale) Bedingungen zum Erhalt 

der individuellen Existenz im jeweiligen Milieu ins System zu integrieren.« 
(Feuser 1996, S. 23) 

 

Entsprechend dieser Ansicht können die betroffenen Menschen als aktive Subjekte verstanden 

werden, die sich entwickeln und in der Ănormalenñ Gesellschaft sinnvoll selbst handeln kön-

nen. Menschen mit geistiger Behinderung lassen sich nach diesem Verständnis als leistungs-

kompetente ĂKºnnerñ ansehen. 

 

                                                   
23 Vgl. Kaltenborn 2007, S. 54 
24 Vgl. ebd. 
25 Vgl. ebd. 
26 Vgl. ebd. 
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Neben diesem Perspektivwechsel bei der Definition und dem Menschenbild sollte die kom-

munikative und offene Haltung gegenüber dem betroffenen Personenkreis in der Gesellschaft 

gefordert werden, um die Balance der gesamten Kontextprozesse zwischen dem Subjekt und 

seiner Umwelt zu halten. Die Schwäche der Eigenposition von Menschen mit geistiger Be-

hinderung ist in der Gesellschaft nicht mehr logisch anzunehmen, denn sie hat sich aufgrund 

der unterentwickelten und nicht geförderten Ich-Kompetenz aus den eingeschränkten und ein-

seitigen pädagogischen Verständnissen sowie Haltungen entwickelt und die Betroffenen zum 

ĂBehindert-Seinñ geführt.27  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
27 Vgl. Speck 2001, S. 17 
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2 Wohnsituation von Menschen mit geistiger Behinderung 

Diese entwicklungsorientierte und gesellschafts- sowie umweltrelevante, systematische sozi-

alkonstruktivistische Perspektive ermöglicht dem betroffenen Personenkreis weitere angemes-

sene gesellschaftliche und pädagogische Handlungsmöglichkeiten wie die gemeinschaftliche 

Berücksichtigung durch Mitmenschen und den gesellschaftlichen Umstrukturierungsversuch, 

wie die Veränderung der Bedingungen der Lebenssituation.28 Dadurch sind die Betroffenen in 

der Lage, zum einen die Chance zum Zusammenleben durch die gesellschaftliche Anerken-

nung wahrzunehmen. Zum anderen kann durch die Offenheit der zukunftsorientierten päda-

gogischen Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen das Recht auf die menschliche Ent-

wicklung und das menschenwürdige Leben gesichert werden.  

Die Betroffenen, die diese Arbeit thematisiert, haben unterschiedliche Schwierigkeiten so-

wohl bei den alltäglichen praktischen Tätigkeiten als auch in der gesellschaftlichen Interakti-

on bei der Kommunikation und den Verhaltensweisen. In gewissem Grade ist deshalb die 

Abhängigkeit von anderen Personen unausweichlich, die in den traditionellen Definitionskon-

zepten der so genannten Ăgeistig Behindertenñ eine zentrale Rolle spielt. 

Jedoch formuliert sich die Abhängigkeit der Betroffenen im betreuten Wohnen in einer ande-

ren Weise, das heißt, sie f¿hren in der Ănormalenñ Gesellschaft ihr alltªgliches Leben. Dies 

stellt sich mithilfe ambulanter Unterstützung und den unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Ressourcen als relativ unkompliziert dar. In diesem Kontext werden sie nicht als Ăgeistig Be-

hinderteñ, sondern als Mitmenschen und Nachbarn beschrieben, um die gemeinsame Interak-

tion in funktionierenden gesellschaftlichen Systemen bzw. Strukturen zu ermöglichen. 

 

In diesem Kapitel wird versucht, die neue Perspektive der Definition der Ăgeistigen Behinde-

rungñ und ein entsprechend umstrukturiertes Menschenbild aufzuzeigen. Dies geschieht im 

Hinblick auf die sozio-ºkologische Rªumlichkeit ĂWohnenñ. Die Situation des Wohnens kann 

ï als eine grundlegende Lebenskonstellation ï die greifbare gesellschaftliche Bedeutung re-

präsentieren. 

Zuerst wird im folgenden Abschnitt ein allgemeiner Überblick zu den Wohnformen 

und -situationen von Menschen mit geistiger Behinderung gegeben und anschließend mit Be-

zug auf die Untersuchung die Wohnsituation des betreuten Wohnens von Menschen mit geis-

tiger Behinderung in Hessen vorgestellt. 

                                                   
28 Vgl. Suhrweier 1999, S. 24 
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Hiermit kann veranschaulicht werden, inwiefern der entwicklungsorientierte Gedanke in der 

konkreten Praxis umgesetzt wird und welche tendenziellen Merkmale sich bezüglich des be-

treuten Wohnens in Hessen für die vorliegende Arbeit ergeben.  

Die weiteren allgemeinen Theorien für das Wohnen in Bezug auf seine Bedeutung und Funk-

tion werden im empirischen Untersuchungsabschnitt Ă6.1 Das Wohnenñ im Kapitel Ă6 All-

tagslebenñ detailliert erläutert, um ihre Bedeutsamkeit und ihre Konkretheit in der wirklichen 

Situation sinngemäß aufzuzeigen.  

 

 

 

2.1 Wohnformen und allgemeine Wohnsituation von Menschen mit geistiger 

Behinderung 

Zunächst sollen die Wohnformen für Menschen mit geistiger Behinderung vorgestellt werden. 

Sie sind zum einen nach der räumlichen Lebensstruktur in geschlossene und offene Wohn-

form zu unterscheiden. Zu den geschlossenen Wohnformen zählen Anstalten, Pflegeheime 

und Dorfgemeinschaften. Unter den offenen Wohnformen können Wohngruppe oder Wohn-

gemeinschaft und die eigene Wohnung eingeordnet werden. Eine weitere Differenzierung 

lässt sich sie nach dem Betreuungsbedarf sowie den Versorgungsstrukturen von der vollstati-

onären Rund-um-die-Uhr-Betreuung bis hin zur ambulanten Betreuung wie die der stunden-

weisen Betreuung pro Woche vornehmen.29 Um die gesamte Spannweite der beschriebenen 

Wohnformen zu überblicken, werden diese in Abbildung 1 zusammengefasst. 

 

Abbildung 1: Wohnformen für Erwachsene mit geistiger Behinderung im Überblick30  

 
 

                                                   
29 Vgl. Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen 2001, S. 81f. 
30 Dworschak 2004, S. 21 
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Diese Abbildung verdeutlicht die üblichen relevanten Wohnformen, in denen die polarisie-

rende Spannweite von Menschen mit geistiger Behinderung untergebracht ist.  

 

Jedoch fehlen in dieser Abbildung sowohl die Darstellung der Fehlplatzierungen beispiels-

weise in Alten- und Altenpflegeheimen von Menschen mit Behinderung31 als auch eine 

Wohnform, in der der überwiegende Teil der Menschen mit geistiger Behinderung wohnt: die 

Wohnform zusammen mit Eltern und Angehörigen. Aufgrund fehlender bzw. ungenauer sta-

tistischer Angaben ist es schwierig, die aktuelle Wohnsituation mit Eltern und ihren Angehö-

rigen zu eruieren.32 Jedoch ist zu vermuten, dass die meisten unverheirateten Menschen mit 

geistiger Behinderung bei ihren Angehörigen oder Eltern wohnen. Diese These stützt sich auf 

beispielhafte Angaben und andererseits auf den Rückschluss, dass nur wenige dieser Men-

schen in den öffentlichen Wohnformen aus dem obigen Überblick erfasst sind, obwohl im 

Jahr 2002 schätzungsweise rund 450.000 Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland 

lebten.33  

 

»Ein Anteil von nahezu der Hälfte der geistigbehinderten Erwachsenen wohnen im Elternhaus 

oder bei Geschwistern.« 
(Walter 1987, S. 73) 

 

»Ein großer Teil behinderter Erwachsener wohnt im Elternhaus, von den geistig behinderten 
Menschen nach einer Schätzung 70 v. H.; der Hilfebedarf wird hier in der Regel durch Fami-
lienangehörige gedeckt, während ambulante Hilfen seltener in Anspruch genommen werden, da 

diese zum Teil nicht verfügbar sind oder dem individuellen Hilfebedarf nicht entsprechen.« 
(Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1994, S. 67) 

 

Der Grund für das lange Verbleiben bei den Eltern ist einerseits der Mangel an passenden 

Wohnangeboten.34 Zum anderen findet sich die Begründung in Ablösungsproblemen seitens 

der Eltern, die glauben, dass ihre Kinder in der Familie eine bessere Betreuung erfahren, als 

dies in einer anderen Wohnform der Fall ist.35  

Durch diesen Infantilisierungsprozess werden Abhängigkeiten und Fremdbestimmung 

zwangsläufig alltäglich praktiziert. Die Menschen mit geistiger Behinderung werden durch 

                                                   
31 Vgl. Brings/Rohrmann 2002, S. 146  

Ende 1996 lebten in Hessen 1406 Menschen unter 60 Jahren in Alten- und Pflegeheimen fehl-
platziert. 

32 Vgl. Seifert 1995, S. 75 und vgl. Gusset-Bährer 2002, S. 11 
33 Vgl. Gusset-Bährer 2002, S. 11 und vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.: Aufgaben und Ziele 

der Lebenshilfe. 
34 Vgl. Seifert 1995, S. 75 
35 Vgl. Seifert 1997, S. 57 
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die fehlende Selbstständigkeit als ĂNichterwachseneñ betrachtet. Der naive elterliche Glaube 

bewirkt, dass sich ihre Ăbehindertenñ Kinder nicht von ihrem Heim lösen können und lebens-

lang auf die elterliche Hilfe angewiesen sein werden.36 

Trotz dieser verbreiteten Praxis ist die Trennung von den Eltern naturgemäß vorprogrammiert 

und unausweichlich, denn die elterlichen Bezugspersonen können mit steigendem Lebensalter 

die Versorgung nicht dauerhaft übernehmen.37 Angesichts der verzögerten Trennung von den 

Eltern und Angehörigen geraten Menschen mit geistiger Behinderung häufig in Schwierigkei-

ten, weil sie nur über mangelnde Erfahrung zum selbstständigen Leben verfügen, da die 

Chancen zum Ausüben der Selbstständigkeit bei ihren Familien meist begrenzt wurden. Au-

ßerdem wird durch die Abhängigkeit und Fremdbestimmung die Möglichkeit zur Erweiterung 

des Bezugspersonenkreises, aktiven Lebensumständen sowie sexuellen Erfahrungen als Er-

wachsene ignoriert,38 die für das normale menschliche Leben als selbstverständlich betrachtet 

werden und von den Betroffenen selbst ausgesucht, ausprobiert und entschieden werden sol-

len. 

  

Laut Statistiken des Forschungsprojekts ĂMºglichkeiten und Grenzen selbstªndiger Lebens-

f¿hrung in Einrichtungenñ im Auftrag des Bundesministeriums f¿r Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend 1995 leben Menschen mit geistiger Behinderung ï nach der Unterbringung in der 

Familie ï am zweithäufigsten in Wohnheimen. Diese Wohnform ist durch Institutionalisie-

rung charakterisiert und häufig von Fremdbestimmung geprägt. Die Entscheidungen in Insti-

tutionen wie einem Wohnheim werden oft »zwangslªufig zentralisiert und generalisiert. [é] 

Das Leben, Lernen und Arbeiten von Menschen mit geistiger Behinderung ist auf diese Weise 

fremdbestimmt, denn es ist festgelegt, wie und wo sie zu leben haben (das heißt bei den Eltern 

oder im Heim) [é]« (Harnack 1996, S. 52). Nach der Angabe des Bundesministeriums für 

Arbeit und Sozialordnung wohnten 1995 67 % der Menschen mit geistiger Behinderung, die 

außerhalb der Familie wohnen, in Wohneinrichtungen.39 

 

Obwohl der Ausbau individueller Wohnformen für Menschen mit Behinderung aktuell im 

Fokus der Diskussionen steht, steigt die Anzahl der Heimunterbringungen ständig. »Von Jahr 

zu Jahr erreicht die Zahl der Heimplätze für Behinderte in Deutschland neue Rekordhöchst-

stände. Sie stieg zwischen 1991 und 2003 um 73 Prozent von 103.519 auf 178.924. Neuere 

                                                   
36 Vgl. Harnack 1997, S. 50f. 
37 Vgl. Fornefeld 2002, S. 140 
38 Vgl. Suhrweier 1999, S. 101 
39 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1995, S. 32 
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Zahlen liegen bundesweit nicht vor; ohnehin fällt auf, dass die Heimstatistik in den letzten 

Jahren immer unpräziser geführt wird« (Rohrmann 2007, S. 151).40 

Diese Tendenz lässt sich nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 

Träger der Sozialhilfe (BAGüS) bestätigen, die die tendenziell steigende Zahl stationärer Ein-

richtungen in fast allen Bundesländern belegt.41 Im Weiteren beträgt der Anteil der Menschen 

mit geistiger Behinderung und geistig mehrfacher Behinderung an der Eingliederungshilfe im 

stationären Wohnen über 65 % aller Leistungsempfänger.42 Dabei weist die Statistik auch 

darauf hin, dass die Menschen mit geistiger Behinderung nach wie vor als der größte beteilig-

te Personenkreis im stationären Wohnen repräsentiert sind.43 

Die Unterbringung in Behinderteneinrichtungen trägt unausweichlich die grundlegende Prob-

lemstellung in sich. Sie kann den Verlust der Privatautonomie und die Vernachlässigung indi-

vidueller Bedürfnisse für diesen Personenkreis verursachen, denn ihr Alltag wird der Leitung 

von zentralen institutionellen Verwaltungs- und Versorgungssystemen untergeordnet und 

nach diesen Prämissen organisiert.44 

Es ist festzustellen, dass nur wenige Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit zur 

Selbstentscheidung bei der Wahl der Wohnform haben: Ihr Leben wird von anderen Akteuren 

fremdbestimmt.45 Die Option der Selbstbestimmung ist besonders bei der offenen Wohnform 

wie im ambulanten betreuten Wohnen sowohl alleine oder auch als Paar in einer Einzelwoh-

nung sowie in Wohngemeinschaften gegeben, die die individuellste Wohnform für Menschen 

mit geistiger Behinderung darstellt.46 

 

 

 

2.2 Betreutes Wohnen in Hessen für Menschen mit geistiger Behinderung 

Das betreute Wohnen in Hessen, dessen Vielfalt sich von stationären Wohnformen wie statio-

närem begleiteten Wohnen bis hin zu ambulanten Wohnformen wie betreutem Gruppenwoh-

nen, begleitetem Wohnen in der Familie/psychiatrische Familienpflege und betreutem Ein-

                                                   
40 Vgl. Abbildung 1 im Anhang 
41 Vgl. Abbildung 2 im Anhang 
42 Vgl. Abbildung 3 im Anhang 
43 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) 2004, S. 27 
44 Vgl. Fornefeld 2002, S. 135, 141 
45 Vgl. ebd. S. 143 
46 Vgl. Dworschak 2004, S. 25 
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zelwohnen erstreckt,47 wurde 1986 durch den Landeswohlfahrtsverband (LWV) eingeführt, 

der als überörtlicher Sozialhilfeträger, Planer und Organisator sowie Kostenträger fungiert.48 

 

Laut Angaben der BAGüS lag der Anteil des betreuten Wohnens im Vergleich mit den statio-

nären Wohnformen im Jahr 2004 bundesweit bei 23,1 %, davon entfielen 37,8 % auf das 

Bundesland Hessen. Nach Angaben zum Jahr 2008 stieg der Anteil des betreuten Wohnens in 

Hessen auf 41,1 %. Entsprechend diesen statistischen Verhältnissen ist das betreute Wohnen 

in Hessen weiter ausgebaut als in den anderen Bundesländern.49 

Trotz des weiteren Ausbaus des betreuten Wohnens in Hessen leben die meisten Menschen 

mit geistiger Behinderung ebenfalls in Wohnheimen. Dies kann durch die Entwicklungsten-

denz des Verhältnisses der Leistungsberechtigten im stationär und ambulant betreuten Woh-

nen bestätigt werden (Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Entwicklung des Verhältnisses der Leistungsberechtigten im stationär und ambulant betreu-

ten Wohnen in Hessen von 2001 bis 2008 (nur Leistungen für Erwachsene, ohne Kin-
der/Jugendliche)50 

 

 

Nach Angaben des Hessischen Landtags belief sich die Zahl der Plätze für Menschen mit 

geistiger Behinderung in Wohnheimen in Hessen Ende des Jahres 2003 auf insgesamt 7.762.51 

                                                   
47 Vgl. Landeswohlfahrtsverband Hessen (Hrsg.) 2006, S. 10f. 
48 Vgl. Landeswohlfahrtsverband Hessen (Hrsg.) 2005, S. 3f. 
49 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) 2009, S. 42 
50 Vgl. Eigene Darstellung auf Grundlage der Tabelle der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 

Träger der Sozialhilfe (BAGüS) 2009, S. 42 
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Dagegen waren 1.855 vereinbarte Plätze im betreuten Wohnen für Menschen mit geistiger 

Behinderung vorhanden. Davon betrug die Fallzahl nur 1.625 (Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Vereinbarte Plätze im betreuten Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung und 
Fallzahl in Hessen 2002 bis 200552 

Vereinbarte Plätze im betreuten Wohnen für Menschen mit geistiger 

Behinderung 

30.11.2002 30.11.2003 30.11.2004 30.11.2005 

1,672 1,855 2,059 2,205 
Fallzahl 

Trägerangaben aus Umfrage LWV-Daten 
1,434 1,625 1,777 1,734 

 

Obwohl der gesamte Anteil der Leistungsberechtigten im betreuten Wohnen nur 34,7 % be-

trug (Abbildung 4 im Anhang),53 blieb der Anteil der Menschen mit geistiger Behinderung im 

betreuten Wohnen in Hessen konstant bei ca. 26 % im Vergleich zu den Menschen mit ande-

ren Behinderungen im Jahr 2004 und im Jahr 2008 (Tabelle 3). 

 

Tabelle 3: Vergleich der Fallzahl von Menschen mit geistiger Behinderung im Jahr 2004 und 

2008 in Hessen54 

  

2004 2008 

gesamte 

Fallzahl 

Menschen mit geistiger 

Behinderung 

gesamte 

Fallzahl  

Menschen mit geistiger Be-

hinderung 

stationär 

sowie  

Wohnheim 12,600 65,03 % (ca. 8,194) 13,797 63,4 % (ca. 8,747)  

Betreutes  

Wohnen 6,912 (ca. 25,6 %) 1,772 8,751 25,7% (ca. 2,258) 

 

Nach dieser statistischen Angabe ist zu erkennen, dass die tatsächliche Fallzahl von Menschen 

mit geistiger Behinderung für betreutes Wohnen nur im geringeren Maß zugenommen hat, 

demnach wohnen die Betroffenen in Hessen meistens noch in einem institutionalisierten 

Wohnheim.  

 

Das zweite Merkmal des betreuten Wohnens in Hessen zeigt sich in der Entwicklung des Al-

terungsprozesses von Menschen mit geistiger Behinderung. Nach Datenlage des LWV in 

Hessen ist die Mehrzahl der Betroffenen im Alter zwischen 22 und 45 Jahre (Tabelle 4 und 

                                                                                                                                                               
51 Vgl. Hessischer Landtag, 16. Wahlperiode Drucksache 16/1994 am 04.08.2004. Siehe Tabelle 2 im 

Anhang 
52 Vgl. Interne Daten vom LWV in Hessen. 
53 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) 2009, S. 41 
54 Vgl. ebd. S. 39, 42 
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Abbildung 2). Die Prozentzahl dieser Altersgruppe betrug im Jahr 2000 77 % und sank all-

mählich bis auf 69 % im Jahr 2004. Im Gegensatz zu diesem Prozess zeigt sich der Anteil der 

Altersgruppe zwischen 46 und über 65 Jahre leicht zunehmend. Der Anteil dieser Betroffe-

nengruppe nahm von 2000 bis 2004 von 21 % auf 28 % zu. 

 

Tabelle 4: Alter und Geschlecht der KlientInnen im betreuten Wohnen für Menschen mit geistiger 

Behinderung55 

 

 

Abbildung 2: Diagramm zum Alter der KlientInnen des LWV zwischen 2000 bis 200456 

 

                                                   
55 Vgl. Interne Daten vom LWV in Hessen. 
56 Eigene Darstellung nach internen Daten vom LWV in Hessen. 
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Die Ursache für diesen Anstieg ist, dass die Menschen, die schon im betreuten Wohnen leben 

und statistisch erfasst sind, älter geworden sind. Außerdem zeigt die folgende Tabelle, dass 

die Zahl der KlientInnen weiter steigt, die über zehn Jahre im betreuten Wohnen verbleiben. 

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die KlientInnen im betreuten Wohnen aufgrund des zu-

nehmenden Betreuungsaufwandes bzw. ihrer Pflegebedürftigkeit im Alterungsprozess ins 

Heim zurücküberwiesen werden können (Tabelle 5). 

 

    Tabelle 5: Die Aufenthaltszeit der Menschen mit geistiger Behinderung im betreuten Wohnen57 

 
 

Ein drittes Merkmal der Wohnsituation kennzeichnet die Art des betreuten Wohnens in Hes-

sen: Über die Hälfte der KlientInnen, 960 Personen (59,1 %) lebt alleine in Einzelwohnungen. 

Diese Wohnform birgt die Gefahr, dass sich Isolations- und Ausgrenzungsbestrebungen auf-

bauen können (Tabelle 6). 

 

Tabelle 6: Wohnart der Menschen mit geistiger Behinderung im betreuten Wohnen58 

 

 

                                                   
57 Interne Daten vom LWV in Hessen 
58 Ebd. 
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Aus diesen Kennzeichen der Wohnsituation von Menschen mit geistiger Behinderung im be-

treuten Wohnen in Hessen wird deutlich, dass die Umsetzung entwicklungsorientierter Ge-

danken in der Praxis nur geringfügig realisiert wird, dies belegt die Situation der fehlenden 

anerkannten Plätze für das betreute Wohnen. Somit konnte nachgewiesen werden, dass die 

Menschen mit geistiger Behinderung in Hessen über die betreuten Wohnangebote nicht selbst 

entscheiden und das Leben im betreuten Wohnen nicht verwirklichen können, obwohl der 

Rechtsanspruch auf einen Platz im betreuten Wohnen von Seiten der Betroffenen vorhanden 

ist.59 

 

»Sie leben in Hessen und können nicht allein wohnen, weil Sie eine Behinderung haben. Dann 
haben Sie das Recht auf Hilfe beim Wohnen. So können Sie auch in einer eigenen Wohnung 
wohnen. Bei Dingen, die Sie nicht allein können, helfen Ihnen Fachleute. Das nennt man Be-

treutes Wohnen. Sie können im Betreuten Wohnen auch mit Ihrem Partner  oder mit Freunden 
zusammen wohnen. Das entscheiden Sie selbst. Das Betreute Wohnen wird von vielen Stellen 
angeboten. Diese Stellen nennt man Träger. Ein Träger ist die Diakonie oder die Lebenshilfe. 

Wenn Sie in einer eigenen Wohnung leben, können Sie viele Dinge selbst bestimmen. Sie ent-
scheiden selbst, was Sie essen möchten. Sie entscheiden auch, wann Sie Ihre Wäsche waschen.«  

(Landeswohlfahrtsverband 2009, S. 10) 

 

Zusammenfassend war es mithilfe der obigen statistischen Angaben möglich aufzuzeigen, 

dass einerseits die Anzahl der älter werdenden Betroffenen im betreuten Wohnen in Hessen 

im Lauf der Zeit ansteigen wird und dass andererseits die meisten Betroffenen allein wohnen. 

Daraus ergibt sich die Fragestellungen, wie z. B. zunehmende Bedürfnisse der Pflegehilfe für 

ältere Betroffene abgedeckt werden können und wie möglichen Problemstellungen, z. B. Iso-

lation und Einsamkeit vorzubeugen, von den Betroffenen selbst entgegenzuwirken ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
59 Vgl. Urban 1997, S. 80 
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3 Selbstbestimmtes Leben für Menschen mit geistiger Behinderung im betreuten 

Wohnen 

In diesem Teil geht es um den Schl¿sselbegriff vom Ăselbstbestimmten Lebenñ. Zielf¿hrend 

erfolgt zunächst eine Zusammenfassung grundlegender Gedanken zum selbstbestimmten Le-

ben für Menschen mit geistiger Behinderung aus verschiedenen Konzepten und Ansätzen wie 

dem Normalisierungsprinzip, der Empowerment-Bewegung, der Inklusion und der UN-

Menschenrechtskonvention. 

Durch den Überblick über die Grundgedanken wird im Weiteren versucht, den Begriff 

ĂSelbstbestimmungñ zu definieren und die Merkmale des selbstbestimmten Lebens zu be-

stimmen. Diese Operationalisierung ermöglicht es, in der folgenden empirischen Untersu-

chung das selbstbestimmte Leben in der alltäglichen Lebenssituation der Betroffenen im be-

treuten Wohnen zu betrachten und die Problemstellung zu fokussieren. 

 

 

 

3.1 Die Leitideen des selbstbestimmten Lebens 

3.1.1 Das Normalisierungsprinzip 

Der Normalisierungsgedanke entstand in den 1950er Jahren in Dänemark aus der Kritik an 

der menschenunwürdigen Lebenssituation durch soziale Isolation und Verlust der Privatsphä-

re von Menschen mit geistiger Behinderung und psychisch Kranken, die in großen Heimen 

wohnten.60 Gegen das traditionelle und als Aussonderung fremdbestimmt organisierte und 

etablierte Unterbringungs- und Betreuungssystem entwickelte sich eine Widerstandsbewe-

gung. Sie forderte anstelle dieser Aussonderung eine Normalisierung in allen Lebensberei-

chen wie der Bildung, dem Wohnen und der Arbeit.61 

Das Gedankengut verbreitete sich mit unterschiedlicher Akzentuierung schnell in die skandi-

navischen Länder und in die USA. THIMM  erklärt das Kennzeichen dessen US-

amerikanischen Ansatzes wie folgt.  

 

»Unter ausdrücklicher Berufung auf die beiden »Väter« des Normalisierungsprinzips, Bank-
Mikkelsen und Nirje, legt Wolfensberger 1972 eine neue Definition vor. Dabei nimmt er zwei 
entscheidende Erweiterungen vor: Er hält das Normalisierungsprinzip für universell anwendbar 

auf alle Menschen/Gruppen, die sich einer gesellschaftlichen Abwertung ausgesetzt sehen (de-

                                                   
60 Vgl. Heimlich 2003 S. 122 
61 Vgl. Wacker 2011, S. 87ff. 
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valued people and groups) und versucht eine Einbindung in soziologische Erklärungszusam-
menhänge.« 

(Thimm et. al. 2005, S. 93f.) 

 

BANK-M IKKELSEN und NIRJE setzen sich dabei mit dem US-Ansatz wie z. B. dem ĂNormal-

machenñ von Menschen mit Behinderung und anderen als abweichend interpretierten Men-

schen62 kritisch auseinander. 

 

»Zuerst will ich erwähnen, was das Normalisierungsprinzip auf dänisch nicht bedeutet. Es be-

deutet nicht, daß man versuchen will, eine behinderte Person zu einer normalen umformen zu 
wollen, es hat demzufolge nichts mit Normalität zu tun. Oft wird in der Literatur der Begriff so 
beschrieben, als ob man den behinderten Menschen zu einer möglichst normalen Person um-

formen möchte. Z. B. gibt es verschiedene Schriften des amerikanischen Soziologen Wolf Wol-
fensberger über dieses Thema.« 

(Bank-Mikkelsen 1982, S. 108) 

 

Diese revolutionären Ideen, die in den 1970er Jahren auch in Deutschland eingeführt wurden, 

hatten einen bedeutenden Einfluss auf die bisher vorherrschenden Einstellungen gegenüber 

Menschen mit geistiger Behinderung.63  

 

Normalisierung bedeutet nach BANK-M IKKELSEN, Menschen mit geistiger Behinderung ein 

normales Leben zu gestatten.64 Die konkreten prinzipiellen Inhalte sowie Formulierungen für 

die praktische Umsetzung dieser Normalisierung werden im Folgenden nach NIRJE und WOL-

FENSBERGER veranschaulicht.  

NIRJE stellte für die Normalisierung acht wesentliche Prinzipien auf: 

 

1. »Ein normaler Tagesrhythmus 
2. Ein normaler Wochenrhythmus 

3. Ein normaler Jahresrhythmus 
Charakteristisch für einen normalen Jahresrhythmus sind nicht nur der Wechsel der Jahres-
zeiten sowie spezielle Familientraditionen, sondern auch gesellschaftliche Ereignisse und 

Festlichkeiten sowie die Riten und Bräuche im Rahmen nationaler und religiöser Feiertage. 
Solche Feierlichkeiten und Anlässe im Ablauf des Jahres wirken sich aus auf Aktivitäten 

und Erfahrungen, auf das Essen und die Kleidung, das Leben drinnen und draussen, wie es 
sich z. B. bei Sportveranstaltungen, bei kulturellen Ereignissen, bei Festen und Feiern in-
nerhalb von Gemeinden und Kirchen beobachten lªsst. [é] die Teilhabe an kulturellen, re-

ligiösen, politischen oder nationalen Gemeinschaftsveranstaltungen vermittelt wertvolle Er-
fahrungen in bezug auf Staatszugehörigkeit, Sicherheit und Selbstachtung. 

4. Normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus 

                                                   
62 Vgl. Thimm et. al. 2005, S. 94 
63 Vgl. Fronefeld 2002, S. 138 
64 Vgl. Bank-Mikkelsen, Dänisches Fürsorgegesetz 1959, zit. n. Thimm 2005, S. 14: 

»den geistig Behinderten ein so normales Leben wie möglich zu gestatten.« 
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Normalisierung heisst auch, die normalen Erfahrungen der verschiedenen Entwicklungssta-
dien im Lebenszyklus machen zu können. 

5. Normaler Respekt vor dem Individuum und dessen Recht auf Selbstbestimmung 

Das Normalisierungsprinzip plädiert dafür, dass die Entscheidungen, Wünsche und Hoff-
nungen geistig behinderter Menschen sowie deren Selbstbestimmung nicht nur respektiert, 
sondern auch akzeptiert werden. 

6. Normale sexuelle Lebensmuster ihrer Kultur 
7. Normale ökonomische Lebensmuster und Rechte im Rahmen gesellschaftlicher Gegebenhei-

ten 

Gemäss dem Normalisierungsprinzip sollten die geistig behinderten Menschen Zugang zu 
normalen oder speziellen, generellen oder spezialisierten Diensten, Leistungen (Renten, 
Versicherungen usw.) und Beihilfen haben, wie sie anderen Leuten unter den gleichen Um-

ständen und in der gleichen Situation auch zur Verfügung stehen. 
8. Normale Umweltmuster und -standards innerhalb der Gemeinschaft 

Die Nutzung der Angebote auf dem regulären Wohnungsmarkt ï mit Anpassungen an die 
Bedürfnisse der behinderten Bewohnerinnen und Bewohner ï, der öffentlichen Schulen und 
Arbeitsplätze ï entsprechend ihren Verwendungszwecken eingerichtet ï und der öffentli-

chen Verkehrsmittel erweist sich auch vom ökonomischen Standpunkt aus als zweckmäs-
sig.« 

(Nirje 1994, S. 17ff.) 

 

Im Vergleich zu diesen acht Prinzipien für die Normalisierung nach NIRJE versuchte WOL-

FENSBERGER seine Forderung nach Normalisierung des Behinderten auf drei Handlungsebe-

nen und dort in je zwei Dimensionen umzusetzen.65 

 

Tabelle 7: Drei Handlungsebenen und zwei Dimensionen nach Wolfensberger66 

Drei Handlungsebenen Dimensionen 

 Interaktion  Interpretation  

Person:  
»Beim Menschen mit Behinderung 

selbst, an seinem äußeren Erschei-
nungsbild und an seinen Verhaltens-
weisen«67  

1. 1 
»Eliciting, shaping, and 

maintaining normative 
skills and habits in persons 
by means of direct physical 

and social interaction with 
them«68  

1. 2 
»Presenting, managing, 

addressing, labeling, and 
interpreting individual 
persons in a manner em-

phasizing their similarities 
to rather than differences 
from others«69  

Primäre soziale Systeme: 
»z. B. Unterstützung der Familien, 
architektonische Verbesserung von 

Fördereinrichtungen, dezentrale Un-
terbringung in Heimen (Bildung 
kleinerer Wohneinheiten), Verbesse-

rung und Individualisierung von För-
derprogrammen, Qualifizierung des 
Betreuungspersonals u.a.m.«70  

2. 1 
»Eliciting, shaping, and 
maintaining normative 

skills and habits in persons 
by working indirectly 
through their primary and 

intermediate social systems, 
such as family, classroom, 
school, work setting, ser-

2. 2 
»Shaping, presenting, and 
interpreting intermediate 

social systems surround-
ing a person or consisting 
of target persons so that 

these systems as well as 
the persons in them are 
perceived as culturally 

                                                   
65 Vgl. Thimm 2005, S. 25 
66 Ebd. 
67 Fronefeld 2002, S. 138 
68 Wolfensberger 1972, S. 32 
69 Ebd. 
70 Fronefeld 2002, S. 138 
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vice agency, and neighbor-
hood«71 

normative as possible«72  

Gesellschaftssystem: 
»z. B. Änderung der Gesetzgebung 
oder des Sprachgebrauchs«73  

3. 1 
»Eliciting, shaping, and 
maintaining normative 
behavior in persons by 

appropriate shaping of large 
societal social systems, and 

structures such as entire 
school systems, laws, and 
government«74  

3. 2 
»Shaping cultural values, 
attitudes, and stereotypes 
so as to elicit maximal 

feasible cultural ac-
ceptance of differences«75  

 

Das beschriebene Umsetzungsmodell der Normalisierung von WOLFENSBERGER wurde auf 

Überlegungen des Stigmamanagements von GOFFMANN bezogen. Für ihn stand die Normali-

sierung im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und individuellen Er-

scheinungsweisen der Betroffenen. Meistens wurden die Erscheinungsformen von Betroffe-

nen in der Gesellschaft als abweichend von der Norm des sozialen Verhaltens interpretiert, 

und die Feststellung der Abweichung beinhaltete die Gefahr der Stigmatisierung.76 Daher 

verstand WOLFENSBERGER die Bedeutung der Normalisierung als eine »Aufwertung der so-

zialen Rolle« (Fronefeld 2002, S. 138), indem die Abweichung und Abwertung der Betroffe-

nen von den gesellschaftlichen Normen durch die Veränderung auf diesen drei Ebenen und in 

zwei Dimensionen vermieden werden.77 Beispielsweise kann die Aufwertung der sozialen 

Rolle von Menschen mit geistiger Behinderung auf den drei Systemebenen, wie in Abbildung 

3 dargestellt, erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
71 Wolfensberger 1972, S. 32 
72 Ebd. 
73 Fronefeld 2002, S. 138 
74 Wolfensberger 1972, S. 32 
75 Ebd. 
76 Vgl. Thimm 2005, S. 25 
77 Vgl. Spiegel 1999, S. 79 
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Abbildung 3: Aktionen zur Aufwertung der sozialen Rolle eines behinderten Menschen (orien-
tiert an Wolfensberger 1986, S. 51) (Thesing 1990, S. 46)78   

 

 

Wie oben gezeigt, ist die Umsetzung der Normalisierung in die verschiedenen Lebensbereiche 

wie Erziehung, Arbeit und Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung eingedrun-

gen.79 

Besonders deutlich lassen sich die Bemühungen zur Normalisierung im Bereich des Wohnens 

beobachten, z. B. bei der Veränderung von großen stationären Einrichtungen hin zu kleineren 

halbstationären Einrichtungen sowie bei den konkreten Maßnahmen der offenen Sozialhilfe80 

ï der sogenannten ambulanten Hilfe. Die ambulante Hilfe, die durch Wohnassistenten81 aus 

                                                   
78 Vgl. Wolfensberger 2005, S. 172ff.  
79 Vgl. Bächthold 1992, S. 453 
80 Vgl. Thimm 2005, S. 22 
81 Vgl. Heimlich 2003, S. 123 
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wohnortnahen Betreuungsstrukturen die Regionalisierung der Hilfen82 ermöglichen kann, soll 

die Selbstbestimmung von Betroffenen unterstützen und fördern. 

 

»Normalisierung als sozialpolitische, sozialadministrative und als pädagogische Leitidee scheint 
in hohem Maße das System der Hilfen für behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene be-

einflusst zu haben. Das gilt insbesondere in Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung. [...] 
Das System der Hilfen ist ausgerichtet auf die alltäglichen Lebensbedingungen. Es bahnt sich 
ein Perspektivenwechsel an von einem Denken, Planen und Handeln, das vornehmlich auf Insti-

tutionen gerichtet ist, zu einem funktionsbezogenen Denken, Planen und Handeln, das von al-
ters- und alltagsspezifischen Lebensvollzügen nicht behinderter Menschen ausgeht. Als organi-
satorische Konsequenzen ergeben sich daraus: Deinstitutionalisierung, Dezentralisierung und 

Regionalisierung des Hilfesystems. Eine kommunale Ausrichtung der Hilfen für Behinderte ist 
bezogen auf eine konkrete Wohnbevölkerung (eine Kommune, einen Stadtteil). Sie orientiert 
sich an anschaulichen Bezugsgruppen und deren spezifischen Bedürfnissen. Das professionelle 

Handeln ist zunehmend auf gemeindenahe, integrierte, flexible Servicesysteme ausgerichtet, die 
an den alltäglichen Sozialbeziehungen (den sozialen Netzwerken) von Klienten anknüpfen und 

nicht primär auf zentralisierte Sondereinrichtungen. Und schließlich: Normalisierung der Le-
bensbedingungen setzt die umfassende und verantwortliche Beteiligung der Adressaten in allen 
Bereichen und auf allen Ebenen des Hilfesystems voraus.« 

(Thimm 2005, S. 210f.) 

 

Hinsichtlich dieser Leitideen von Normalisierung sind die Perspektivveränderungen bezüglich 

neuer struktureller und institutioneller Lebens- und Betreuungsbedingungen in den Einrich-

tungen von Menschen mit geistiger Behinderung wie die Dezentralisierung, Regionalisierung 

und ambulante Dienste unerlässlich.83 

Parallel verweist diese Normalisierungsleitidee auf die Rolle der Betroffenen als wichtige 

Ausgangspunkte f¿r die Verwirklichung ihrer Normalisierung, sie sind nicht mehr Ăpassive 

Patientenñ oder ĂInsassenñ einer Einrichtung, die nicht selbststªndig leben und von professio-

nellen Hilfen bevormundet werden sollten, sondern aktive Person, die ihr alltägliches Leben 

durch einen ambulanten Dienst selber gestalten und an diesem teilnehmen können.84 Die er-

läuterte Perspektive der Normalisierung lässt sich mithilfe der nachfolgenden Abbildung 4 

veranschaulichen. 

 

 

 

 

 

                                                   
82 Vgl. Thimm 2005, S. 22 
83 Vgl. Gröschke 2007, S. 242 
84 Vgl. Thimm 2005, S. 211 



45 
 

      Abbildung 4: Perspektiven der Normalisierung85 
     
                                                                     Lebenswelt-, 

                                                                Alltags-Orientierung 
                                                               Primäre Lebenspraxis 
 

 
         
 

            Dezentralisierung                                                                                Beteiligung der                      
            Regionalisierung                                                                                 Betroffenen                          
            Ambulanter Dienst                                                                               Selbsthilfe 

 

 

Jedoch gibt es kritische Bemerkungen zu den Gefahren von Missverständnissen bei den Nor-

malisierungsgedanken. Zum einen wurde das Konzept für die Normalisierung innerhalb der 

»strukturellen Betreuung« (Gaedt 1992, S. 97) in den stationären Einrichtungen angewendet, 

Leitend war dabei die hartnªckige Illusion, durch die sogenannte ĂHumanisierungñ der beste-

henden Anstalten86 statt der ambulanten Unterstützung die alltägliche Normalität von Be-

troffenen ermöglichen zu können. Zum anderen wird die einseitige Anpassung der Menschen 

mit geistiger Behinderung angemahnt. Diese Kritik bezieht sich auf eine Fehlinterpretation 

der Normalisierung als Prªmisse des ĂNormal-Machensñ von Betroffenen. 

 

Die vorgesehene Normalisierung soll sich nach SEIFERT, der sich auf die Kritikpunkte zum 

Normalisierungsprinzip von THIMM  bezieht, zusammenfassend so vorgestellt werden:87 

                                                   
85 Thimm 2005, S. 211 
86 Vgl. Gaedt 1984, S. 2 

Nach Gaedt sind die Risiken »in anderen Betreuungsformen« wie der offenen Wohnform sowie 
in der ambulanten Wohnform (sieh. Kap. 2.1) besonders schwer zu vermeiden, schwerer als in 

großen Einrichtungen. 
»Ich konzentriere mich dabei auf die Risiken, die mir auch in anderen Betreuungsformen als be-

sonders schwer vermeidbar erscheinen und übergehe die bekannten und oft beschriebenen Miß-
stände in Großeinrichtungen, weil ich sie für leichter überwindbar halte. Dazu gehören etwa die 
Gefahren, die aus Isolierung, totaler Versorgung, Klinifizierung, Massenunterbringung, 

Zwangsmaßnahmen usw. resultieren.« 
87 Vgl. Thimm et al. 1985, S. 14: 

»Der erste, immer wieder zu hörende Einwand unterstellt, daß Normalisierung letztlich nichts 

anderes bedeute als das »Normalmachen« von Behinderten und anderen als abweichend inter-
pretierten Menschen. [é] Wir halten dieses f¿r eine Fehlinterpretation. Sie verkennt, daÇ f¿r 
Wolfensberger im Rahmen seiner kommunikationstheoretischen Vorannahmen ein reziprokes 

Verhältnis zwischen normalisierenden Mitteln der Hilfen und Förderung für stigmatisierte Men-
schen und Gruppen u n d normalisiertem Verhalten u n d sozialer Akzeptanz besteht [é] bei der 
Diskussion hebt er hervor, daß sich Normalisierung immer auf die konkreten Lebensumstände 

(zu denen auch die professionellen Hilfsstrukturen im Umfeld eines Behinderten gehören) u n d 
die Förderung kulturell akzeptabler Erscheinungsweisen (und Verhaltensweisen) beziehen müs-
se, da beide Bereiche nicht getrennt voneinander gedacht werden könnten (1980, S. 90f.) [é] 

Der zweite Kritikpunkt am Normalisierungsbegriff betrifft nicht nur die Definition und Auffas-
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» - Das Normalisierungsprinzip meint nicht die Normalisierung von Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung im Sinne der unkritischen Anpassung an gesellschaftliche Standards des alltäg-
lichen Lebens und Verhaltens. 

- Normalisierung schließt nicht spezielle Hilfen, Dienste und Einrichtungen aus, kontrolliert die-
se aber immer wieder unter dem Aspekt, dass sie nicht die lebenslange Abhängigkeit des Hilfe-
empfängers von vornherein unterstellen und dadurch verfestigen, sondern die Verselbständigung 

fördern. 
- Normalisierung bedeutet nicht die totale physische Integration geistig behinderter Menschen, 

sondern zielt unterschiedliche Plateaus der sozialen Integration an, die mit dem jeweiligen Ent-
wicklungsstand eines geistig behinderten Menschen korrespondieren.« 

(Seifert 1997, S. 37f.) 

 

Nach dieser Erklärung gründet sich Normalisierung nicht nur auf die Ermöglichung von 

grundlegenden Voraussetzungen sowie Rahmenbedingungen für das selbstbestimmte Leben 

und Wohnen, wie z. B. eine geeignete Wohnform, sondern umfasst auch die Forderung nach 

der Betrachtung des Selbstbestimmungswerts durch die aktive Beteiligung der Betroffenen 

wie die Entscheidungsmöglichkeit für eine Wohnform und die anerkannte Förderung der 

Entwicklungsmöglichkeit bei der Gestaltung der eigenen Lebensführung.88 

 

Trotz der aussichtsreichen Zielsetzungen und deren positiven Auswirkungen ist die Entwick-

lung des Normalisierungsgedankens in Deutschland als eine Binnendifferenzierung des weiter 

rasant wachsenden Versorgungssystems zu charakterisieren,89 das weiterhin auf fremdbe-

stimmten Organisationen sowie Institutionen beruht. Mit dem Ziel der Veränderung  dieser 

Situation wurden in den weiteren Bewegungen verstärkt die initiative Rolle von Betroffenen 

wie die Selbstvertretung und -hilfe sowie emanzipatorische Machtverhältnisse zwischen Be-

troffenen und professionellen BetreuerInnen gefordert.90   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
sungen Wolfensbergers. Hier wird grundsätzlich in Frage gestellt, ob die in einer Gesellschaft 
vorhandenen (üunsereû) Lebensbedingungen das Ziel eines Reformkonzeptes sein kºnnten und 

es wird unterstellt, daß das Normalisierungsprinzip darauf abziele. [é]ç 
88 Vgl. Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen 2001, S. 82 
89 Vgl. Wacker 2011, S. 89 
90 Vgl. Wacker 2011, S. 89f. 
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3.1.2 Empowerment-Bewegung 

ĂEmpowermentñ ist ein Begriff, der sich auf die im 19. Jahrhundert entstandene US-

amerikanische Bürgerrechtsbewegung der schwarzen Minderheitsbevölkerung bezieht91, »die 

mit selbstorganisierten, kollektiven Aktionen gewaltfreien Widerstandes gegen Diskriminie-

rung, gesellschaftliche Benachteiligung und Segregation ethnischer Minderheiten und für so-

ziale Gerechtigkeit und politische Teilhabe« (Simon 1994, 141ff. zusammenfassend übersetzt 

n. Theunissen/Plaute 2002, S. 15) eintrat. 

Da ĂEmpowermentñ ein komplexer Begriff ist, kann er sowohl auf der Basis der wºrtlichen 

Übersetzung als Selbstbefähigung, Selbstbemächtigung, Stärkung von Eigenmacht und Auto-

nomie92 aufgefasst werden als auch nach der Grundeinstellung der Empowerment-Bewegung 

erklärt werden: 

 

»Empowerment meint alle Möglichkeiten und Hilfen, die es Menschen in einer eher machtlosen 
Situation erlauben, Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen, indem sie eigene Stärken im Aus-

tausch mit anderen erkennen und sich gegenseitig ermutigen, ihr eigenes Leben und ihre soziale 
Umwelt zu gestalten.« 

(Niehoff 2006, S. 56) 

 

èDer Begriff ĂEmpowermentò steht f¿r eine neue Philosophie des Helfens, zugleich gilt er aber 
auch als ein neues Programm; zudem wird er im reflexiven und transitiven Sinne benutzt (sich 

selbst befähigen und ermächtigen; aber auch jemanden dazu verhelfen, sich zu emanzipieren). 
Der Begriffsanteil ĂPowerò bezieht sich zum einen auf politische Macht, zum anderen wird er 
auch mit Stärke, Kompetenz und Alltagsbewältigung in Verbindung gebracht, sodass mikro- 

und makrosystemische Ebenen erfasst werden.« 
(Saleebey 1997, zit. n. Theunissen 20012, S. 14) 

 

Da der Begriff über einen vielschichtigen Hintergrund in philosophischer Richtung, bei theo-

retischen Annahmen und Leitideen verfügt, aber auch bezüglich Prozesse, Programme, Kon-

zepte oder Ansätze unterschiedlich angewendet wird,93 ist die Ermessung der evidenten Vali-

dität des Begriffs kompliziert. Allerdings setzt sich HERRIGER mit dem Begriff ĂEmpower-

mentñ in Bezug auf die Empowerment-Bewegung über die bloße Bedeutung hinaus folgen-

dermaßen auseinander: politisch, lebensweltlich, reflexiv und transitiv.  

Der Begriff ĂEmpowermentñ bedeutet im ersten Wortsinn die Erschaffung der politischen 

Macht und deren Beeinflussung entgegen ihrer strukturell ungleichen Verteilung.  

 

                                                   
91 Vgl. Theunissen/Plaute 2002, S. 15 
92 Vgl. Herriger 2010, S. 13 
93 Vgl. Theunissen/Plaute 2002, S. 11 




